
 

Hinweisblatt 
zum Antrag über die fördernde / passive Mitgliedschaft 

 

I. Geltungsbereich 

a. Die Mitgliedschaft erstreckt sich ausschließlich über die Ortsfeuerwehr Sankt An-

dreasberg. 

 

II. Begriffsbestimmungen 

a. Bei der passiven Mitgliedschaft erklärt man sich bereit, außerhalb des Einsatz-

dienstes, die Freiwillige Feuerwehr Sankt Andreasberg aktiv zu unterstützen. Sei 

es bei Veranstaltungen, Sonderdiensten etc. oder wenn grundsätzlich helfende 

Hände benötigt werden. Der reguläre Mitgliedsbeitrag ist, wie bei jedem (auch 

aktivem) Mitglied, 10 €/ Jahr. 

 

b. Die fördernde Mitgliedschaft beinhaltet eine rein regelmäßige wählbare finanzi-

elle Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Andreasberg. Spenden im 

Allgemeinen sind möglich, ohne dass es einer Mitgliedschaft bedarf. 

 

III. Spenden mit Spendenquittungen 

a. Die Freiwillige Feuerwehr selbst darf keine Spendenquittungen ausstellen. 

 

b. Um eine Spendenquittung zu erhalten, ist der gewünschte Spendenbetrag an die 

Stadt Braunlage (Zahlungsempfänger) zu überweisen: 

 

IBAN: DE43 2789 3359 0010 4265 30; BIC: GENODEF1BLG  

(Volksbank Braunlage) 

IBAN: DE79 2505 0000 0025 8022 24; BIC: NOLADE2HXXX  

(Braunschweigische Landessparkasse) 

IBAN: DE86 2595 0130 0001 0002 80; BIC: NOLADE21HIK 

(Sparkasse Hildesheim Goslar Peine) 

 

c. Verwendungszweck unbedingt angeben:  

12620.3148300 Spende FF St. Andreasberg 

 

d. Der Spendenbetrag geht ausschließlich an die Freiwillige Feuerwehr Sankt An-

dreasberg. 

 

IV. Verwendungszweck der Spenden und fördernde Beiträge 

a. Förderung der Kameradschaft (bspw. kleinere Aktivitäten und Feuerwehr-Sport) 

 

b. Ausrichten von öffentlichen Veranstaltungen (bspw. Hoffest) 

 

c. Ausrichten von internen Veranstaltungen (bspw. Jahreshauptversammlung) 

 

d. Beschaffung von Zusatz-/ Sonderausstattungen (bspw. Alarmmonitor) 

 

e. Beschaffung von Dienstkleidung (bspw. Sweatshirts, Mützen) 


